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cisgender
oder
zisgender
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SMUV Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen (urspr.
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DFJP Département fédéral de justice et police
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BFEG Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes
OFS Office fédéral de la statistique
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LStup Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur

les stupéfiants)
GATT General Agreement on Tariffs and Trade
LGBTI Lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexuées
Fedpol Office fédéral de la police
cisgenre Se dit d'une personne qui se reconnait dans le sexe qui lui a été attribué

à la naissance
FTMH Syndicat de l'industrie, de la construction et des services (initialement

Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie)
SPC Statistique policière de la criminalité
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Die 2013 im Fernsehen SRF ausgestrahlte Themenreihe zur Geschichte der Schweiz
hatte nicht nur für einige Kontroversen gesorgt, sondern auch eine Beschwerde nach
sich gezogen, die mt einem Entscheid vom 20. Juni 2014 von der Unabhängigen
Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) abgewiesen wurde. Die Kritik, es
seien lediglich männliche Persönlichkeiten dokumentiert, ein veraltetes Geschichtsbild
vermittelt und Gewalt verherrlicht worden, wurde von der UBI mit dem Hinweis
zurückgewiesen, dass es sachliche Gründe für die untergeordnete Position der Frauen
in der Schweizer Geschichte gebe und dass die Gewalt keinem Selbstzweck gedient
habe. Für die Frage nach der Art der Geschichtsvermittlung sah sich die UBI mit Blick
auf die Programmautonomie von SRF nicht zuständig. Die 2014 ausgestrahlte
siebenteilige Histotainment-Serie „Anno 1914“ konnte nicht mehr an den Erfolg von
2013 anknüpfen. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 20.08.2014
MARC BÜHLMANN

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Vor der Schlussabstimmung über die bereinigte Bürgerrechtsvorlage kam es im
Nationalrat allerdings noch zu einem frauenpolitischen Zwischenspiel. Bär (gp, BE)
plädierte für Rückweisung des Textes zur redaktionellen Überarbeitung. Sie begründete
ihren Antrag damit, dass mit der durchgängigen Verwendung der männlichen Formen
(mit dem einleitenden Verweis, dass damit auch die Frauen mitgemeint seien) nicht nur
die Frauen diskriminiert würden, sondern auch neue rechtliche Institutionen wie zum
Beispiel die Ehe zwischen Männern geschaffen werden, was wohl kaum in der Absicht
der Parlamentsmehrheit liegen dürfte. Nachdem der Präsident der
Redaktionskommission erklärte hatte, dass sich eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe
mit dem Problem der geschlechtsneutralen Formulierungen befasse, lehnte der Rat den
Rückweisungsantrag Bär mit 56 zu 70 Stimmen ab. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.03.1990
HANS HIRTER

Das revidierte Bürgerrechtsgesetz wird auf Anfang 1992 in Kraft treten. Neben der
Zulassung des Doppelbürgerrechts – diese Bestimmung wird bereits seit Ablaufen der
Referendumsfrist im Juli 1990 angewandt – bringt es als wichtigste Neuerung die
Abschaffung der bisher weltweit einzigartigen Regelung, dass Ausländerinnen durch
Heirat mit einem Schweizer das Bürgerrecht automatisch erworben haben. Für
ausländische Ehepartner beiderlei Geschlechts gilt künftig ein erleichtertes
Einbürgerungsverfahren. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.07.1990
HANS HIRTER

Strafrecht

Der Nationalrat überwies ein Postulat Morniroli (lega, TI) (Po. 94.3076), das die
Übertragung des Strafvollzugs an Private anregt; praktische Erfahrungen mit diesem
System haben bisher v.a. die USA und Australien gemacht. Er stimmte im weiteren auch
der vom Ständerat in der Frühjahrssession verabschiedeten Motion Schmid (cvp, AI) für
eine Verbesserung der Aussagekraft der Kriminalstatistik, namentlich im Hinblick auf
den Anteil ausländischer Straftäter, zu. 4

MOTION
DATUM: 31.12.1994
HANS HIRTER

Gemäss der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), welche die Anzeigen der Polizei bei
den Gerichten – d.h. die ermittelten, aber noch nicht verurteilten Täter – erfasst, hat
die Kriminalität 1997 nochmals stark zugenommen. Nachdem im Vorjahr ein markanter
Anstieg bei den Gewaltverbrechen (namentlich Tötung und Raub) zu verzeichnen war,
nahmen 1997 vor allem die Einbruchsdiebstähle und die Sexualdelikte zu. Der Anteil der
Ausländer am Total der ermittelten Täter überstieg erstmals 50 Prozent. Davon hatte
rund ein Viertel den Wohnsitz nicht in der Schweiz. Diese wachsende Anzahl von
international tätigen ausländischen Kriminellen führte auch zu Vorstössen im

POSTULAT
DATUM: 20.06.1997
HANS HIRTER
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Parlament. Der Nationalrat überwies zwei Postulate von Freund (svp, AR) bzw. Bircher
(cvp, AG) (Po. 97.3171) für eine bessere Überwachung der Landesgrenzen, namentlich
durch eine Aufstockung des Grenzwachtkorps. 5

Der Nationalrat war mit der Änderung einverstanden, welche der Ständerat im Vorjahr
an der Motion von Evi Allemann (sp, BE) bezüglich der Meldepflicht für gewalttätige
Vorgänge vorgenommen hatte. 6

MOTION
DATUM: 31.12.2009
HANS HIRTER

Ebenfalls in Reaktion auf die beiden Mordfälle forderte ein diskussionslos überwiesenes
Postulat Rickli (svp, ZH) einen Bericht über die Entwicklung der Verwahrungspraxis in
der Schweiz seit dem letzten Bericht aus dem Jahr 2007. Die aktuellen Daten sollten die
Basis für die bevorstehende Revision des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches
sein. 7

POSTULAT
DATUM: 13.12.2013
NADJA ACKERMANN

Privatrecht

Um Menschen mit Transidentität oder mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung
die Änderung des Geschlechts und des Vornamens im Personenstandsregister zu
erleichtern, gab der Bundesrat im Mai 2018 eine Änderung des Zivilgesetzbuches in die
Vernehmlassung. Bis anhin musste die rechtliche Anerkennung der
Geschlechtsänderung von einem Gericht festgestellt werden, was die Betroffenen
aufgrund der uneinheitlichen Rechtspraxis sowie der langen und teuren Verfahren vor
grosse Hürden stellte. Neu soll die Änderung von Geschlecht und Vornamen mittels
einfacher Erklärung gegenüber dem Zivilstandsamt vorgenommen werden können.
Familienrechtliche Verhältnisse (Ehe oder eingetragene Partnerschaft sowie
Elternschaft) sollen davon unberührt bleiben. Missbräuchliche Änderungen sollen
abgelehnt werden können und unter Strafe gestellt werden. Im Zweifelsfall soll das
Zivilstandsamt weitere Abklärungen wie ein ärztliches Zeugnis verlangen können. Nicht
angetastet wird jedoch die binäre Geschlechterordnung; die Einführung einer dritten
Geschlechtskategorie ist nicht vorgesehen.
Aus der Transgender-Gemeinschaft erntete der Bundesrat viel Lob für sein Vorhaben,
er gehe damit endlich einen Schritt in die richtige Richtung. Demgegenüber kündigte
die SVP bereits ihren Widerstand an, weil sie das traditionelle Familienmodell in Gefahr
sah und aufgrund der wegfallenden ärztlichen Gutachten zunehmenden Missbrauch
befürchtete, etwa von Männern, die dem Militärdienst entgehen oder früher
pensioniert werden wollten. Das Transgender Network Switzerland bezeichnete diese
Missbrauchsdebatte in der Presse indes als verfehlt; es sei unrealistisch, dass jemand
allein dafür mit einem falschen Geschlechtseintrag leben und sich sogar strafbar
machen wolle. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.05.2018
KARIN FRICK

Mit der Überweisung eines Postulats Ruiz (sp, VD) verlangte der Nationalrat vom
Bundesrat einen Bericht, der die Folgen der Einführung einer dritten
Geschlechtsidentität für die schweizerische Rechtsordnung und für das elektronische
Personenstandsregister «Infostar» aufzeigt. Darüber hinaus soll der Bericht auch die
Konsequenzen prüfen, die ein vollständiger Verzicht auf die Geschlechtsangabe im
Personenstandsregister sowie ein vorübergehender Aufschub des Eintrags bei
Neugeborenen, deren Geschlecht nicht eindeutig festgestellt werden kann, nach sich
ziehen würden. Neben der Eruierung der notwendigen Änderungen an Rechtstexten
und Registern sollen auch die zu erwartenden Kosten und der benötigte Zeitaufwand
für die Umstellung beziffert werden. Der Vorstoss war wie das ähnliche Postulat Arslan
(basta, BS; 17.4121) von SVP-Nationalrat Yves Nidegger erfolglos bekämpft worden. Mit
105 zu 79 Stimmen bei 5 Enthaltungen nahm die grosse Kammer den Vorstoss im Herbst
2018 an und folgte damit auch dem Antrag des Bundesrats. «Es lohnt sich, diese Fragen
anzuschauen», hatte Justizministerin Simonetta Sommaruga ihre Ausführungen im Rat
geschlossen. 9

POSTULAT
DATUM: 17.09.2018
KARIN FRICK
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Der Vorschlag des Bundesrates zur Änderung des Zivilgesetzbuches für eine einfachere
Änderung des Geschlechts und des Vornamens im Personenstandsregister erzeugte in
der Vernehmlassung eine sehr positive Resonanz. Von 102 eingegangenen
Stellungnahmen lehnten fünf (EDU, SVP, Christianity for Today, die Konferenz für
Bioethik der Schweizer Bischofskonferenz sowie die Stiftung Zukunft CH) das Vorhaben
ab, weil kein Handlungsbedarf bestehe. Die überwältigende Mehrheit der
Teilnehmenden hielt die Vereinfachung der Geschlechtsänderung im
Personenstandsregister indes für notwendig. Eine grosse Mehrheit der Kantone regte
an, dass das Verfahren zur Geschlechts- und Vornamensänderung nicht wie vom
Bundesrat vorgeschlagen den Zivilstandsbeamtinnen und -beamten, sondern den
kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen übertragen werden soll, um bessere
Rechtssicherheit zu gewährleisten. Die Grünen, die Jungen Grünen, die SP, die
Unabhängigkeitspartei Schweiz und die Alternative Liste Zürich sowie zahlreiche
Organisationen für Geschlechts- und Genderanliegen wünschten sich noch
weitergehende Erleichterungen, um dem Grundsatz der Selbstbestimmung noch besser
Rechnung zu tragen. So schlugen sie etwa vor, auf die vorgesehene Möglichkeit der
Zivilstandsbeamtin oder des Zivilstandsbeamten, bei Zweifeln an den Beweggründen
zusätzliche Abklärungen wie ein ärztliches Zeugnis verlangen zu können, zu verzichten,
weil die Betroffenen dadurch der Willkür der Beamtinnen und Beamten ausgesetzt
würden. Viele Stellungnehmende forderten den Bundesrat darüber hinaus ausdrücklich
auf, die Situation der Personen, die weder dem männlichen noch dem weiblichen
Geschlecht zugeordnet werden können, zu überprüfen. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.07.2019
KARIN FRICK

Weil die Änderung des Zivilgesetzbuches zur Vereinfachung der Geschlechtsänderung
im Personenstandsregister in der Vernehmlassung auf breite Zustimmung gestossen
war, enthielt die entsprechende Botschaft, die der Bundesrat im Dezember 2019
verabschiedete, keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorentwurf. Menschen
mit Transidentität oder mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung sollen die
Änderung ihres Geschlechts und ihres Vornamens neu ohne vorgängige medizinische
Eingriffe oder andere Vorbedingungen dem Zivilstandsamt bekanntgeben können.
Hierbei hielt der Bundesrat an der Zuständigkeit der Zivilstandsbeamtinnen und
-beamten fest, obwohl diese in der Vernehmlassung von einigen Kantonen kritisiert
worden war. Ebenfalls nicht in den Entwurf aufgenommen wurde die in der
Vernehmlassung von einigen Akteuren geforderte Einführung einer dritten
Geschlechtskategorie; damit beschäftige sich der Bundesrat aber im Rahmen des
Berichts in Erfüllung zweier Postulate (17.4121 und 17.4185), erläuterte er in der
Botschaft. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2019
KARIN FRICK

Datenschutz und Statistik

Mittels eines Postulats wollte Mathias Reynard (sp, VD) den Bundesrat beauftragen, in
einem Bericht verlässliche Zahlen über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und in der
Öffentlichkeit zusammenzutragen. Internationale Studien belegten, dass ungefähr jede
dritte Frau an ihrem Arbeitsplatz sexuell belästigt werde, so der Postulant. Für die
Schweiz fehlten aber aktuelle, flächendeckende Daten, weshalb bei der Untersuchung
des Ausmasses und der Entwicklung dieser Problematik grosser Handlungsbedarf
bestehe. Die Umsetzung vorliegenden Postulats liege zudem im Rahmen der Istanbul-
Konvention, welche von den Vertragsstaaten die Untersuchung aller Formen von Gewalt
gegen Frauen verlange. 
Der Vorstoss wurde in der Wintersession 2018 von Verena Herzog (svp, TG) bekämpft
und anschliessend in der Frühjahrssession 2019 erneut aufgegriffen. Herzog wies in
ihrer Begründung darauf hin, dass es entgegen den Aussagen des eingereichten Textes
sehr wohl aktuelle schweizerische Daten gebe und die entsprechenden Fakten bekannt
seien. Hinter diesem Postulat vermute sie aus diesem Grund vielmehr «Alarmismus und
Profilierung». Ihre Parteikollegin Céline Amaudruz (svp, GE) wies hingegen darauf hin,
dass bestehende Zahlen womöglich verzerrt seien, da nicht alle Opfer sexueller
Belästigung Anzeige erstatteten. In Zustimmung mit letzterer Aussage ergänzte
Innenminister Alain Berset, dass durch die geforderte Prävalenzstudie Diskrepanzen
zwischen der Realität und offiziellen Statistiken aufgedeckt werden könnten. Der
Nationalrat folgte der Empfehlung des Bundesrates und nahm das Postulat mit 93 zu 68
Stimmen an. Während das Ja-Lager fraktionsmässig durchmischt war, bestand das
Nein-Lager ausschliesslich aus Mitgliedern der Fraktionen der SVP und der FDP. 12

POSTULAT
DATUM: 19.03.2019
CATALINA SCHMID
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Öffentliche Ordnung

Die grössten politischen Demonstrationen führten im Berichtsjahr die Landwirte
durch: am 9. Januar protestierten an drei Orten insgesamt 31'000 Bauern (15'000 in
Bern, 10'000 in Weinfelden/TG und 6'000 in Luzern) gegen die GATT-Verhandlungen.
Gut besucht waren auch die am 10. Dezember vor allem von Frauen durchgeführten
Protestaktionen gegen die sexuelle Gewalt im Krieg in Bosnien. Die kriegerischen
Auseinandersetzungen im ehemaligen Jugoslawien waren denn auch das häufigste
Thema bei den insgesamt 40 (1991: 30) von uns verzeichneten Kundgebungen mit 1'000
und mehr Beteiligten: zehn Grosskundgebungen fanden zu diesem Anlass statt (inkl.
eine Demonstration von Griechen gegen die Anerkennung der neuen Republik
Mazedonien und eine von Serben gegen die Berichterstattung in den
deutschsprachigen Medien). Am zweithäufigsten waren Grossdemonstrationen gegen
die Fremdenfeindlichkeit bzw. gegen eine Verschlechterungen der Arbeitsverhältnisse
(je sieben). Letztere fanden vorwiegend in der französischsprachigen Schweiz statt,
während sich die Kundgebungen gegen Fremdenfeindlichkeit und gegen den Krieg in
Bosnien auf die Deutschschweiz konzentrierten. Mehr als die Hälfte der
Grossdemonstrationen wurden in den Städten Zürich und Bern durchgeführt (elf resp.
zehn), wovon in Zürich deren sechs von in der Schweiz ansässigen Ausländern
organisiert wurden. Bei diesen Grossanlässen kam es lediglich an der
Bauerndemonstration in Bern zu Aùsschreitungen und Auseinandersetzungen mit der
Polizei. Viel häufiger waren derartige Vorkommnissen jedoch bei den kleineren
Demonstrationen im Zusammenhang mit der Räumung von besetzten Häusern (v.a. in
Zürich und Genf) und mit Blockierungen des motorisierten Privatverkehrs (v.a. in
Zürich).

In der folgenden Zusammenstellung sind die Kundgebungen der Gewerkschaften zum 1.
Mai, welche in den Grossstädten jeweils einige Tausend Beteiligte aufweisen, und die
traditionellen – allerdings nur noch schwach besuchten – Ostermärsche der Pazifisten
im schweizerisch/deutschen Grenzgebiet nicht erfasst. Demonstrationen mit 1000 und
mehr Teilnehmenden, unterteilt nach Ort, Datum (Zeitung), Anzahl Teilnehmende und
Thema:

Basel: 23.10. (5'000 / Gewerkschafter), 11.12. (2'000 / Frauen gegen Krieg in Bosnien);
Bern: 10.1. (15'000 / Bauern gegen Gatt), 24.2. (1'000 / gegen Fremdenfeindlichkeit),
23.3. (6'000 / gegen Fremdenfeindlichkeit), 30.3. (1'500 / für liberale Drogenpolitik),
6.7. (6'000 / ausländische Bauarbeiter; Pensionskassen im EWR), 21.9. (2'000 / AKW
Mühleberg), 27.9. (3'000 / Krieg in Bosnien), 27.11. (1'000 / Krieg in Bosnien), 11.12.
(5'000 / Frauen gegen Krieg in Bosnien), 21.12. (6'000 / Jugend für europäische
Integration);
Erstfeld/UR: 30.11. (2'000 / Eisenbahner);
Genf: 3.2. (2'000 / Kosovo-Albaner); 20.2. (3'000 / Staatsangestellte), 12.3. (5'000 /
Staatsangestellte), 23.10. (1'500 / Mittelschüler), 6.11. (2'000 / Bauunternehmer), 9.12.
(8'000 / Gewerkschafter), 18.12. (1'000 / Staatsangestellte);
La Chaux-de-Fonds: 27.4. (1'000 / gegen Fremdenfeindlichkeit), 19.12. (1'500 / für
europäische Integration);
Lausanne: 18.1. (3'000 / gegen Fremdenfeindlichkeit), 9.10. (1'000 / Staatsangestellte);
Luzern: 10.1. (6'000 / Bauern gegen Gatt), LNN, 11.12. (1'500 / Frauen gegen Krieg in
Bosnien);
Schaffhausen: 28.12. (3'000 / gegen Fremdenfeindlichkeit);
St. Gallen: 23.3. (1'200 / gegen Fremdenfeindlichkeit);
Weinfelden/TG: 10.1. (10'000 / Bauern gegen Gatt);
Zürich: 23.3. (1'500 / gegen Fremdenfeindlichkeit), 10.2. (2'000 / Serben gegen
Medien), 2.3. (1'500 / Schliessung Kanzlei-Zentrum), 23.3. (1'000 / Schliessung Kanzlei-
Zentrum), 30.3. (2'000 / Kurden gegen Türkei), 11.5. (1'000 / Griechen gegen
Mazedonien), 25.5. (2'000 / Kroaten und Bosnier), 12.10. (1'000 / Kurden gegen Türkei),
23.10 (3'000 / Gewerkschafter), 26.10. (1'000 / Kurden gegen Türkei), 11.12. (5'000 /
Frauen gegen Krieg in Bosnien).

Nachtrag zu 1991: Zürich: NZZ, 3.1.92 (3'000 / Schliessung Kanzlei-Zentrum). 13

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.12.1992
HANS HIRTER
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Kriminalität

Immer mehr wird auch in der Schweiz die wachsende Kriminalität zu einem Problem.
Eine Untersuchung zeigte zwar, dass relativ zur Bevölkerungszahl die Gesamtzahl der
Delikte seit 1982 nur wenig zugenommen hat. Wesentlich stärker zugenommen (+20
Prozent), haben hingegen die sogenannten Gewaltdelikte (Tötung, Körperverletzung,
Raub etc.). Weit überdurchschnittlich fiel dieser Anstieg in den grossen Städten aus,
was dazu führte, dass, in Relation zur Bevölkerungszahl, die Häufigkeit von
Gewaltdelikten in Zürich sechsmal und in Basel, Genf und Bern drei- bis viermal grösser
ist als im Landesmittel. Im Kanton Zürich ging 1992 die Gesamtzahl der Delikte zwar um
über 10 Prozent zurück, die Zahl der Raubüberfälle und der Delikte gegen Leib und
Leben nahm aber weiter massiv zu. 14

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 20.11.1992
HANS HIRTER

Aus der schweizerischen Kriminalstatistik ist bekannt, dass unter den Verurteilten die
Ausländer überproportional stark vertreten sind. So beträgt ihr Anteil bei den
Gewaltdelikten rund 45 Prozent. Ein guter Teil dieser Ausländer ist aber gar nicht in der
Schweiz wohnhaft. Gemäss einer Auswertung des Bundesamtes für Statistik betrug der
Anteil dieser Gruppe am Total aller verurteilten Straftäter im Mittel der Jahre 1987 bis
1991 bei Mord 24 Prozent und bei anderen Gewaltdelikten mehr als 10 Prozent; bei den
Verurteilungen wegen Drogenhandel handelte es sich sogar bei jedem Dritten um einen
nicht in der Schweiz wohnenden Ausländer. 15

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.03.1993
HANS HIRTER

Erstmals seit 1988 ist 1992 die Gesamtheit der bei der Polizei angezeigten Verbrechen
und Vergehen wieder zurückgegangen. Ausschlaggebend für diese Entwicklung war eine
Abnahme bei den gemeldeten Diebstählen; die angezeigten Gewaltdelikte wie Raub
oder Körperverletzung nahmen jedoch weiterhin zu. Die wachsende Angst eines Teils
der Bevölkerung, Opfer eines Verbrechens zu werden, liess die öffentliche resp. die
innere Sicherheit auch zu einem wichtigen politischen Thema werden. Nach einer recht
emotionalen Debatte im Sommer präsentierten im Oktober sowohl die FDP als auch die
CVP ihre Thesen und Vorschläge zu dieser Problematik. Bei der Ursachenforschung
vermieden beide Parteien Schuldzuweisungen an politische Gegner oder bestimmte
Bevölkerungsgruppen. Sie machten für die wachsende Kriminalität eher allgemeine
gesellschaftliche Entwicklungen wie zunehmende Anonymität und Wertewandel
verantwortlich. Als Gegenmittel schlugen sie einen Ausbau der Strafverfolgungs- und
-vollzugsbehörden vor, was freilich nicht ohne zusätzliches Personal und neue
Strafvollzugsanstalten zu bewerkstelligen wäre. Auch Exponenten der SVP äusserten
sich in ähnlicher Weise. Bundesrat Koller beauftragte eine verwaltungsinterne
Arbeitsgruppe mit der Abklärung der Frage, welche Beiträge das EJPD zur Verbesserung
der Situation leisten kann. Wenig Resonanz fand dieses Thema bei der SP, die zwar
ebenfalls Vollzugsprobleme konstatierte, sonst aber den Verdacht äusserte, dass dieses
Thema von den bürgerlichen Parteien hochgespielt werde, um von den wirtschaftlichen
Problemen abzulenken und um Wählerstimmen zu erobern. Zumindest im lokalen
Rahmen wurde ihre Anschuldigung bestätigt, als die Zürcher SVP in Wahlkampfinseraten
die «Linken und Netten» für die zunehmende Kriminalität verantwortlich machte. 16

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.12.1993
HANS HIRTER

Gestützt auf die Kriminalstatistik des Kantons Zürich konstatierte der Soziologe Manuel
Eisner eine massive Zunahme der von Jugendlichen begangenen Gewaltdelikte (Delikte
gegen Leib und Leben, Raub, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung), während die Zahl der
wegen Eigentumsdelikten Registrierten nahezu stabil blieb. Der Anteil der
ausländischen Jugendlichen an den wegen Gewaltdelikten Verdächtigten hat sich bis
1997 auf 71 Prozent erhöht, wobei die Zunahme fast ausschliesslich auf des Konto von
Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien und aus Albanien geht. Aus diesen beiden
Ländern stammten 1997 33 Prozent aller wegen Gewaltdelikten registrierten
Jugendlichen. Der stark gestiegene Ausländeranteil in der Kriminalstatistik (1997
machten sie gesamtschweizerisch 51.5 Prozent der ermittelten Straftäter aus) führte zu
Forderungen nach strengeren Massnahmen gegen kriminelle Asylbewerber und
Ausländer ohne Aufenthaltsberechtigung. Die Angehörigen dieser beiden Gruppen sind
massgeblich verantwortlich für den Anstieg des Ausländeranteils unter den Straftätern,
können aber oft wegen fehlender Papiere oder wegen laufender Asylgesuche nicht
ausgewiesen werden. Die schweizerische Vereinigung der Staatsanwälte und
Untersuchungsrichter forderte an ihrer Delegiertenversammlung gesetzliche
Grundlagen, um diese Personen bis zum Vollzug der Ausweisung zu internieren. 17

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 24.10.1998
HANS HIRTER
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Ende 2010 legte das BFS zum zweiten Mal den Jahresbericht der polizeilichen
Kriminalstatistik vor, der dank der einheitlichen Erfassung aller Kantone vergleichbare
detaillierte Aussagen zulässt. Gemäss Bericht wurden im Jahr 2010 429'324 Fälle mit
656'858 Straftaten gemeldet. Damit ging die Anzahl angezeigter Straftaten im Vergleich
zum Vorjahr um 2% zurück. 18

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2010
MARC BÜHLMANN

Am 25. März publizierte das Bundesamt für Statistik (BfS) die polizeiliche
Kriminalstatistik 2012. Insgesamt wurden im Vergleich zum Vorjahr 8,2 Prozent mehr
Straftaten registriert. Der Befund einer verstärkten Zunahme der Kriminalität
insbesondere bei Diebstählen (plus 11%), schweren Körperverletzungen (plus 23%),
Gewalt und Drohungen gegen Beamten (plus 17%), Raubfällen (plus 16%), Nötigung (plus
12%), häusliche Gewalt (plus 6%) und Widerhandlungen gegen das Ausländergesetz (plus
15%) provozierte ein grosses Medienecho. Weitgehend stabil blieb die Anzahl Tötungs-
und Drogendelikte. 19

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 25.03.2013
NADJA ACKERMANN

Die Kriminalstatistik, die seit 2009 vom Bundesamt für Statistik (BfS) veröffentlicht
wird, wies für das Jahr 2013 bei den verzeigten Straftaten insgesamt einen Rückgang
von 3,3% aus. Während die Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz (+5%, v.a.
Drogenkonsum) und gegen das Ausländergesetz (+14%, v.a. illegale Einreisen) zunahmen,
war im zahlenmässig wichtigsten Bereich – den Straftaten gegen das Strafgesetzbuch
(79% der Straftaten) – eine Abnahme von 6% zu verzeichnen. Hier gab es deutlich
weniger Fälle von Diebstahl (-8%), während aufgrund des „Tatmittels Internet“ die Fälle
von Betrug bzw. Erpressung signifikant anstiegen (+67%).  Bei Betrachtung der
demografischen Verteilung fiel auf, dass sich der Trend eines Rückgangs der
Beschuldigtenzahl bei Minderjährigen (-6,7%) und jungen Erwachsenen (-6,8%)
fortsetzte. Ebenfalls war die Zahl der Beschuldigten aus dem Asylbereich rückläufig (-
22,9%). Aus geografischer Perspektive wurde ersichtlich, dass insbesondere die
Grenzkantone zu Italien und Frankreich mit höherer Kriminalität zu kämpfen hatten,
was auf den florierenden Kriminaltourismus zurückzuführen ist. 20

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 24.03.2014
NADJA ACKERMANN

Die jährlich erscheinende Kriminalstatistik des BFS wies für das Jahr 2014 mit 41
vollendeten Tötungsdelikten den tiefsten Wert seit 30 Jahren auf. Im Vergleich zum
Vorjahr war die Zahl der vollendeten Tötungsdelikte um 29 Prozent gesunken, während
die Aufklärungsquote um rund 2 Prozent gestiegen ist. Über die Hälfte der
Tötungsdelikte geschahen im häuslichen Bereich, rapportierte das BFS.
Die grosse Mehrheit der 526'066 im Jahr 2014 begangenen Delikte gegen das
Strafgesetzbuch bildeten mit einem Anteil von 70 Prozent die Vermögensstraftaten. Der
Rückgang von Straftaten gegen das StGB um 8.5 Prozent gegenüber 2013 ist laut BFS der
Abnahme von Diebstählen (-14.3%, ohne Fahrzeugdiebstähle) zu verdanken. Rückläufig
waren zudem auch Straftaten wie Raub (-25.9%), einfache Körperverletzung (-8.7%) und
Drohung (-7.5%). Bei einigen Tatbeständen des StGB liess sich allerdings eine Zunahme
der Widerhandlungen im Vergleich zum Vorjahr beobachten: 2014 kamen vermehrt
Erpressungen (+19.5%), Urkundenfälschungen (+14.4%) und  Fahrzeugdiebstähle (+8.4%)
ans Licht. Wie bereits seit einigen Jahren blieben auch 2014 Sexualstraftaten wie
Nötigung (-2.8%), Vergewaltigung (-2.6%) und sexuelle Handlungen mit Kindern (-2.3%)
ziemlich konstant. 
Weiter war eine Abnahme der Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz (-16.8%)
sowie das Ausländergesetz (-4.7%) zu verzeichnen. Der Rückgang der Delikte gegen das
Betäubungsmittelgesetz – insbesondere bei der Sicherstellung von Betäubungsmitteln
(-23.0%) und beim Konsum (-18.1%) zu beobachten – sei laut BFS auf eine
Gesetzesänderung zurückzuführen. Demnach wurde der Konsum von Cannabis seit
Oktober 2013 neu teilweise mit Ordnungsbussen geahndet und nicht mehr zur Anzeige
gebracht. Im Jahr 2014 wurden 14'861 Ordnungsbussen und 22'083 Verzeigungen wegen
Konsum von Hanfprodukten registriert, was einer Abnahme um 28.6 Prozent entspricht.

Mit der Abnahme der Verstösse sank 2014 auch die Zahl der Beschuldigten wegen
Widerhandlungen gegen diese Gesetze. Diese Abnahme zeigte sich insbesondere bei
den in Bezug auf das StGB beschuldigten jungen Erwachsenen (-8.9%) und den
Beschuldigten im Asylbereich (-30.9%). 21

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 23.03.2015
CATALINA SCHMID
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Die polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), welche seit 2009 in revidierter Form jährlich
erscheint, stellte im Jahr 2015 nach einem erneuten Rückgang um 7.3 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr den tiefsten Stand der Widerhandlungen gegen das StGB seit der
Revision der Statistik fest. Mit einem Anteil von knapp 69 Prozent machten auch 2015
die Vermögensstraftaten den Grossteil aller Straftaten gegen das StGB aus. Dass das
unter den Überbegriff Vermögensstraftaten fallende Delikt des Diebstahls mit all seinen
Unterkategorien wie Einbruch-, Taschen- oder Fahrzeugdiebstahl 2015 rückläufig war (-
11.9%), spiegle sich folglich in den Gesamtzahlen wieder, so das BFS. Insbesondere bei
den Einbruchdiebstählen war im Vorjahresvergleich mit 19 Prozent ein Rekordminus zu
beobachten. Auch die Zahl der Einschleichdiebstähle war 2015 um 11 Prozent
zurückgegangen. Diese Entwicklungen seien auf die bessere Sensibilisierung der
Bevölkerung, die verstärkte Polizeipräsenz sowie den weiterhin sinkenden Goldpreis
zurückzuführen, so die Einschätzung des emeritierten Strafrechtsprofessors Martin
Killias in einem Interview mit dem St. Galler Tagblatt. Es gab 2015 allerdings auch
Tatbestände, bei welchen eine Zunahme der Widerhandlungen gegen das StGB zu
beobachten war; namentlich Betrugsfälle und Fälle von Veruntreuung nahmen im
Vergleich zu 2014 um rund 24 Prozent zu. 
Nachdem die Zahl der vollendeten Tötungsdelikte ein Jahr zuvor ein Rekordtief erreicht
hatte, stieg diese 2015 erneut an (2014: 41; 2015: 57), dies insbesondere im häuslichen
Bereich (+57%). Auch Gewalt und Drohung gegen Beamte war von 2567 auf 2808 Fälle
(+9.4%) angestiegen. Wie der Sonntags-Blick schrieb, sei insbesondere eine Zunahme
von Beschimpfungen und damit eine Abnahme des Respekts gegen Amtspersonen zu
beobachten.
Eine Neuerung in der Kriminalstatistik 2015 war die Berechnung von Häufigkeitszahlen
für eine Auswahl von Gewalt- und Vermögensstraftaten in Kantonen und Städten mit
mehr als 30'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. So waren im Jahr 2015, was
Gewaltstraftaten anbelangt, Freiburg, Basel und Biel die «gefährlichsten Städte», wie
der «Blick» folgerte. Die «sichersten Städte» waren hingegen Köniz, Thun und Chur. Die
Gefahr von Einbruch- und Einschleichdiebstählen war in Neuenburg, Genf und
Lausanne am grössten. Während in Neuenburg die Zahl gegenüber 2014 zugenommen
hatte, waren die Zahlen der beiden letzten Städte rückläufig. Am wenigsten Einbruch-
und Einschleichdiebstähle wiesen 2015 Uster, Lugano und Schaffhausen auf.  
Straftaten im Zusammenhang mit dem BetmG (+6.3%) verbuchten 2015 einen Anstieg
gegenüber dem Vorjahr. Die Tatbestände der Sicherstellung (+7.5%), des Schmuggels
(+122.4%) sowie des Anbaus und der Herstellung von Betäubungsmitteln (+45.0%),
hatten 2015 im Vergleich zum Vorjahr allesamt zugenommen. Während der Konsum
stabil geblieben war, war eine leichte Abnahme des Handels mit Betäubungsmitteln
festzustellen (-4.6%). 
Nachdem die Zahl der Widerhandlungen gegen das AuG 2014 rückläufig gewesen war,
nahm sie 2015 wieder zu (+6.7%). Diese Entwicklung sei auf die Zunahme der
rechtswidrigen Ein- und Ausreise sowie des rechtswidrigen Aufenthalts (+10.7%)
zurückzuführen, schloss das BFS in seinem Bericht.
Auch 2015 war die Zahl der Beschuldigten im Zusammenhang mit dem StGB gesunken.
In Bezug auf die Altersgruppen  zeigte sich dies vorwiegend in einem erneuten
Rückgang der Zahl von minderjährigen Beschuldigten (-10.5%). Dies sei auf veränderte
Lebensgewohnheiten zurückzuführen; Jugendliche sässen heutzutage viel häufiger vor
dem Computer, so Killias im St.Galler Tagblatt. Auch bei den jungen Erwachsenen (18-
bis 24-Jährige; -3.8%) sowie bei den übrigen Altersgruppen waren die Werte rückläufig;
bei Ersterer handelte es sich sogar um den tiefsten Wert seit der Statistikrevision 2009.
Dieselbe Aussage traf das BFS zudem auch für die Zahl von Beschuldigten aus dem
Asylbereich (-18.7%). 22

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 21.03.2016
CATALINA SCHMID

Die Kriminalstatistik verzeichnete 2016 einen erneuten Rückgang der Straftaten gegen
das StGB (-4.1%). Insbesondere bei den Einbrüchen war wie bereits auch 2015 erneut
eine Abnahme zu beobachten (-11.0%). Auch bei anderen Formen von Diebstahl stellte
das BFS rückläufige Tendenzen fest (-9%; ohne Fahrzeuge). Eine «generell[e]
Hochkonjunktur» hatten 2016 hingegen die Straftatbestände Verleumdung (+16.5%)
sowie Beschimpfung und üble Nachrede (+4.0%), wie das St. Galler Tagblatt schrieb.
Zugenommen hatten 2016 auch Gewaltstraftaten (+3.6%), was laut der Solothurner
Zeitung insbesondere auf die Zunahme von Vergewaltigungen (+11%) und versuchten
Tötungsdelikten (+33%) zurückzuführen war. Bei insgesamt 45 vollendeten
Tötungsdelikten, welche im Gegensatz zu den versuchten Tötungsdelikten im Vergleich
zum Vorjahr abgenommen (2015: 54; -21.0%) hatten, starben 19 Personen durch
häusliche Gewalt – 18 davon waren weiblichen Geschlechts. Anders formuliert starb
2016 in der Schweiz alle drei Wochen eine Frau durch häusliche Gewalt, berichtete das
BFS den Medien. Wie der Kriminologe Olivier Guéniat im Gespräch mit Le Matin
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DATUM: 27.03.2017
CATALINA SCHMID
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Dimanche einschätzte, sei dies aufgrund der hohen Dunkelziffer im Bereich der
häuslichen Gewalt wohl nur «die Spitze des Eisbergs». 
Nachdem Widerhandlungen gegen das BetmG im Vorjahr zugenommen hatten, waren
sie 2016 insgesamt wieder leicht rückläufig (-3.3%). Dies zeigte sich sowohl bei den
markanten Rückgängen im Schmuggel (-52.2%) und beim Anbau und der Herstellung (-
42.7%) als auch schwächer beim Besitz von Betäubungsmitteln (-1.8%). Während der
Handel im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben war, nahm der Konsum von
Betäubungsmitteln, welcher knapp die Hälfte der Straftaten gegen das BetmG
ausmachte, um knapp 2 Prozent zu. 
Auch bei den Straftaten gegen das AuG war 2016 ein leichter Rückgang (-0.7%) zu
beobachten. Dieser manifestierte sich vorwiegend bei der illegalen Einreise mit
unrechtmässigem Aufenthalt in der Schweiz (-5.2%) und bei der Ausübung einer
illegalen Erwerbstätigkeit (-1.6%). Konstant blieben die Zahlen hingegen bei der
Erleichterung einer illegalen Einreise, beim unrechtmässigen Aufenthalt und bei der
Irreführung der Rechtspflege. Eine Zunahme war 2016 bei der Missachtung der Ein-
/Ausgrenzung (+48.4%) und bei der Verletzung der An- und Abmeldepflicht (+18.4%) zu
verzeichnen.
Obwohl die Straftaten gegen das StGB insgesamt rückläufig waren, nahm die Zahl der
wegen einer Widerhandlung gegen das StGB beschuldigten Personen um 1.5 Prozent zu.
Bei Betrachtung der Altersverteilung der Beschuldigten fällt auf, dass sowohl die Zahl
der beschuldigten Minderjährigen (-1.4%) als auch die Zahl der beschuldigten jungen
Erwachsenen (-0.3%; 18-bis 24-Jährige) erneut rückläufig waren und seit 2009 einen
Tiefststand erreichten. Bei den übrigen Erwachsenen war ein Zuwachs um 2.4 Prozent
zu beobachten. Ebenfalls zugenommen hatte 2016 – erstmals in drei Jahren – die Zahl
der beschuldigten Personen aus dem Asylbereich (+34.3%). 23

Die Zahl der Straftaten in der Schweiz nimmt laut PKS seit 2012 kontinuierlich ab. Dieser
Trend zeigte sich auch in der Kriminalstatistik 2017: Die verzeigten Straftaten gegen das
StGB (-6.1%), das BetmG (-3.8%) und das AuG (-9.1%) waren im Vergleich zum Vorjahr
zurückgegangen und erreichten die niedrigsten Werte seit der Statistik-Revision 2009.
Die meisten Straftaten registrierte das BFS im Kanton Zürich und die wenigsten in
Appenzell Innerrhoden, wie die Appenzeller Zeitung berichtete.
Wie auch schon in den Jahren zuvor machten 2017 Vermögensstraftaten den grössten
Anteil an Widerhandlungen gegen das StGB aus, wobei auch diese im Vergleich zu 2016
ein Minus von 6.1 Prozent verzeichneten. Dies ergibt sich insbesondere aus der
Abnahme von Diebstählen (-7%; ohne Fahrzeuge), Betrügen (-16%) und Erpressungen (-
26%). Hingegen nahmen verschiedene Cyberdelikte wie der betrügerische Missbrauch
von Datenverarbeitungsanlagen (+3.5%), die unrechtmässige Aneignung (+3.6%) und die
unbefugte Datenbeschaffung (+9%) zu. Abgenommen hatte 2017 auch die Zahl der
Straftaten gegen die sexuelle Integrität (-5.1%). Dieser Rückgang zeigte sich
insbesondere bei der unzulässigen Ausübung der Prostitution (-22.2%) und den
sexuellen Handlungen mit Kindern (-14.3%). Die Zahl der Anzeigen wegen
Vergewaltigungen und Pornografie waren 2017 allerdings um 31 (+5.3%)
beziehungsweise um 218 (+17%) Fälle angestiegen. Eine weitere Entwicklung, die sich im
Jahr 2017 fortsetzte, war die zunehmende Gewalt und Drohung gegen Beamte (+12%),
wobei gemäss Weltwoche insbesondere die Polizei betroffen sei. Diese Beobachtung
sei laut Tages-Anzeiger auf zwei Gründe zurückzuführen: Einerseits habe die Zahl der
Drohungen und Gewaltanwendungen (sowie insbesondere deren Intensität) tatsächlich
zugenommen, andererseits liege ihr auch eine Veränderung im Anzeigeverhalten von
Beamten zugrunde. Kantone ermutigten ihre Polizisten und Polizistinnen verstärkt dazu,
Gewalt und Drohungen zur Anzeige zu bringen, was sich in höheren Zahlen in der
Kriminalstatistik niederschlage. Eine Befragung von St. Galler Polizisten und
Polizistinnen habe zudem ergeben, dass die Häufigkeit von Straftaten gegen Beamte
tendenziell steige. Die Problematik sei bereits in Form einer Motion Flückiger-Bäni (svp,
AG; Mo. 16.3547) auf die politische Agenda gelangt.
Die Zahl der wegen einer Widerhandlung gegen das StGB Beschuldigten blieb 2017
anders als in den Vorjahren konstant (-0.1%). Während bei den jungen Erwachsenen (18
bis 24 Jahre) eine Abnahme um 3.2 Prozent zu beobachten war, liess sich bei den
Erwachsenen über 25 Jahre keine Veränderung feststellen. Die grösste Veränderung
registrierte das BFS bei den beschuldigten Minderjährigen: Mit einer Zunahme von 8.3
Prozent war diese Zahl zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder angestiegen. 24
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Eine knappe Mehrheit von 97 zu 94 Nationalratsmitgliedern unterstützte in der
Herbstsession 2019 das Anliegen einer Motion Quadranti (bdp, ZH), dass der Bund
«hate crimes» aufgrund der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität, des
Geschlechtsausdrucks oder von Geschlechtsmerkmalen statistisch erfassen sollte.
Solche Daten böten die Grundlage zur Problemlösung und könnten Ansatzpunkte für die
Prävention aufzeigen, argumentierte Quadranti. Der Bundesrat hatte die Ablehnung der
Motion beantragt. Er befürchtete eine ungenügende Datenqualität, denn die Angabe
des Tatmotivs erfolge in der polizeilichen Kriminalstatistik nur auf freiwilliger Basis. Mit
der Einführung eines Straftatbestands für Diskriminierung aufgrund der sexuellen
Orientierung würde die Erfassung in der polizeilichen Kriminalstatistik – wie für alle
Straftatbestände des StGB – ohnehin obligatorisch werden. Im Falle der Ablehnung
anlässlich des bevorstehenden Referendums könnte sich der Bundesrat hingegen eher
Umfragen bei den betroffenen Gruppen vorstellen, erklärte Innenminister Alain Berset,
von denen er sich aussagekräftigere Resultate verspreche als von der Erfassung durch
die Polizei. Die grosse Kammer folgte indes mehrheitlich dem Aufruf Quadrantis, einen
Schritt zu tun, um die «Problemdimension sichtbar» zu machen. 25

MOTION
DATUM: 26.09.2019
KARIN FRICK

Polizei

Der Nationalrat überwies in Postulatsform eine Motion seiner Sicherheitspolitischen
Kommission, welche Massnahmen des Bundes zur Verbesserung der Polizeiarbeit
vorschlägt. Erwähnt werden im Text insbesondere eine Harmonisierung der
technischen Mittel (Funknetze, EDV-Systeme) und die Schaffung einer einheitlichen
und auf die Bedürfnisse der Polizei ausgerichteten Kriminalstatistik. Ähnliche
Unterstützung des Bundes bei der Verbesserung der Zusammenarbeit verlangte eine
Motion der SVP-Fraktion speziell für die kantonalen Verkehrspolizeikorps. Der
Nationalrat überwies den Vorstoss ebenfalls in Postulatsform. Im Rahmen der
parlamentarischen Debatte über die Proteste von Kurden gegen die Verhaftung des
PKK-Führers Öcalan stellte die FDP-Fraktion in einer Interpellation die Frage, ob nicht
die Schaffung einer Bundessicherheitspolizei ins Auge gefasst werden müsste.
Bundesrat Koller reagierte in seiner Antwort darauf ausweichend. 26

ANDERES
DATUM: 17.03.1999
HANS HIRTER

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Sowohl Maya Graf (gp, BL) im Nationalrat (Pa. Iv. 17.411) als auch etwas später Raphaël
Comte (fdp, NE) im Ständerat reichten eine parlamentarische Initiative ein, mit der sie
eine angemessene Frauenvertretung in der Bundesregierung durchsetzen wollten.
Konkret sollte in der Verfassung festgehalten werden, dass die Bundesversammlung bei
Wahlen (gemeint sind Bundesrats- und Richterwahlen) auf eine angemessene
Vertretung der Geschlechter achtet. Neben den Landesgegenden und den
Sprachregionen würde damit ein weiteres Kriterium festgeschrieben, auf das bei
Bundesratswahlen Rücksicht genommen werden müsste. 
Beide Vorstösse schien vorerst das gleiche Schicksal zu ereilen, wie die verschiedenen
ähnlichen Anliegen vor ihnen. Sowohl die SPK-SR (mit 9 zu 4 Stimmen) als auch die SPK-
NR (mit 16 zu 9 Stimmen) sprachen sich gegen Folge geben aus. Argumentiert wurde
dabei, dass nicht klar sei, welches der drei Kriterien Vorrang haben solle, wenn sie sich
konkurrenzierten. Zudem könne die Liste der Anforderungen, auf die man bei Wahlen
achten müsse, beliebig erweitert werden, etwa durch das Kriterium Alter. Im Gegensatz
zum Geschlecht hätten die Elemente «Landesgegend» und «Sprachregion» eine
stabilisierende und integrierende Funktion für den Bundesstaat. Zudem werde heute
schon ohne Regelung Rücksicht auf eine adäquate Vertretung der beiden Geschlechter
in der Landesregierung genommen. In ihrer Stellungnahme nahm die SPK-NR zudem die
Parteien in die Verantwortung, die es in der Hand hätten, Frauen als Kandidatinnen
aufzustellen. Vielen Frauen sei zudem eine «rechtliche Krücke» ein Dorn im Auge:
Letztlich müsse die Fähigkeit und nicht das Geschlecht für eine Kandidatur und eine
Wahl entscheidend sein. Die Kommissionsminderheiten hoben die grosse symbolische
Bedeutung hervor, die der Vermerk des Kriteriums «Geschlecht» in der Verfassung
hätte. Dies würde den Druck auch auf Parteien erhöhen, tatsächlich Frauen zu fördern.
Zu bedenken sei zudem, dass ein geringer Frauenanteil gerade auf Frauen eine
demotivierende Wirkung habe.  
Der Medienberichterstattung nach zu urteilen für viele überraschend nahm der
Ständerat die Position der Minderheit ein und gab der Initiative mit 20 zu 17 Stimmen
bei einer Enthaltung Folge. Hans Stöckli (sp, BE) betonte dabei über die bekannten

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
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Argumente hinaus, dass der Vorstoss nur die Konkordanzbestimmungen konsequent
anwende, welche verlangten, dass alle massgebenden Kräfte am Staatswesen
mitarbeiten würden. 
Nach der Entscheidung des Ständerats zog Maya Graf ihren nationalrätlichen Vorstoss
zurück. Die grosse Kammer wird entsprechend über das Schicksal des Antrags Comte
bestimmen. 27

Mit 13 zu 10 Stimmen entschied die SPK-NR, der parlamentarischen Initiative Comte
(fdp, NE) für eine angemessene Frauenvertretung in der Bundesregierung keine Folge
zu geben. Zwar hatte sich der Ständerat rund ein Jahr zuvor knapp für das Anliegen
ausgesprochen, das die in der Verfassung festgehaltenen Kriterien für die Wahl von
Bundesrätinnen und Bundesräten (Landesgegend und Sprachregion) um das Element
«Geschlecht» erweitern wollte. Die Bundesratsersatzwahlen Ende 2018 – so die SPK-NR
in ihrer Begründung – hätten aber gezeigt, dass eine solche Ergänzung nicht notwendig
sei und dass das Parlament sehr wohl auf die angemessene Vertretung der
Geschlechter in der Regierung achte. In der Tat war die Idee für die parlamentarische
Initiative Comte – einen inhaltlich praktisch identischen Vorstoss hatte auch Maya Graf
(gp, BL) im Nationalrat eingereicht (Pa.Iv. 17.411), nach dem Erfolg der Comte'schen
Initiative in der kleinen Kammer aber wieder zurückgezogen – aufgrund der Ersatzwahl
von Ignazio Cassis geboren worden. Damals war von verschiedener Seite die Wahl einer
Bundesrätin gefordert worden. Die SPK-NR sah auch deshalb keinen Mehrwert eines
Verfassungszusatzes, weil es sich hier um ein gesellschaftspolitisches und nicht um ein
rechtliches Anliegen handle. Es liege insbesondere an den Parteien, Frauen zu fördern.
Die starke Kommissionsminderheit sah es hingegen als sachlich gerechtfertigt an, die
angemessene Vertretung von Frauen in der Regierung zu fordern und dies auch so in
der Verfassung festzuhalten. Sie pochte auf den Begriff «angemessen», der der
Vereinigten Bundesversammlung immer noch genügend Spielraum lasse. 
Es stimme, dass bei den letzten Ersatzwahlen zwei Frauen gewählt worden seien, in der
170-jährigen Geschichte des Bundesstaates habe es aber lediglich neun
Bundesrätinnen gegeben, verteidigte Angelo Barrile (sp, ZH) den Minderheitsantrag auf
Folge geben in der Ratsdebatte. Barbara Steinemann (svp, ZH) gab als
Kommissionssprecherin allerdings zu bedenken, dass das Anliegen bloss
deklaratorischer Natur sei; eine Annahme würde kaum konkrete Folgen haben, hätte
aber ein obligatorisches Referendum zur Folge, was dann doch übertrieben sei. Es
vermag ob der Positionen in der Ratsdiskussion nur wenig zu erstaunen, dass die
geschlossenen Fraktionen der SP, der GP und der GLP für Folge geben eintraten und
die geschlossene SVP-Fraktion dagegen stimmte. Auch die Mehrheit der BDP-Fraktion
sowie beide EVP-Mitglieder votierten für einen Verfassungsartikel. Von den zusätzlichen
acht bürgerlichen Stimmen stammten fünf von Frauen. Die insgesamt 72 Stimmen für
Folge geben reichten jedoch gegen die 107 ablehnenden Voten (1 Enthaltung) nicht aus,
mit denen der Vorstoss versenkt wurde.
Die Frauen hätten eine Schlacht auf dem Weg zur Gleichstellung verloren, titelte die
Liberté am Tag nach der Abstimmung. Allerdings könne es gut sein, dass es in der
Regierung bald wieder eine Frauenmehrheit gebe; dann nämlich, wenn der
dienstälteste Magistrat Ueli Maurer zurücktrete, und der Druck auf der SVP hoch sein
werde, einen ihrer beiden Exekutivsitze ebenfalls mit einer Frau zu besetzen. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.2019
MARC BÜHLMANN

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Les règlements de l'armée ont été adaptés afin de supprimer l'inaptitude au service
militaire pour les personnes transsexuelles.  La conseillère fédérale Viola Amherd a
indiqué avoir pris des mesures pour qu'elles ne soient plus discriminées dès 2020. 29
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Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Die ausführliche Debatte, welche der Nationalrat in der Wintersession zum Thema der
Jugendpolitik und insbesondere dem Problem der Gewaltbereitschaft von Jugendlichen
durchführte (siehe unten), richtete ihr Augenmerk auch auf verstärkte
Integrationsanstrengungen der ersten und zweiten Einwanderergeneration. Zum
Auftakt wollte die SVP-Fraktion den Bundesrat verpflichten, in den Kriminalstatistiken
des Bundes in Zukunft auch das Herkunftsland des Täters aufzuführen. Der Bundesrat
war bereit, die Motion entgegen zu nehmen, war aber der Auffassung, neben der
Nationalität sollte auch der Aufenthaltsstatus kommuniziert werden. Der Vorstoss
wurde von Abgeordneten aus dem links-grünen Lager bekämpft und mit 108 zu 76
Stimmen angenommen. Eine Motion Wobmann (svp, SO) (Mo. 06.3140), die verlangte,
dass Täter statistisch nicht nur nach Schweizern und Ausländern unterschieden,
sondern auch nach Nationalität und Datum einer allfällig erfolgten Einbürgerung erfasst
werden, wurde hingegen auf Antrag des Bundesrates mit 116 zu 67 Stimmen abgelehnt.
Der Bundesrat legte dar, zu den Voraussetzungen für eine Einbürgerung gehöre, dass
gegen den Antragssteller keine ungelöschten Vorstrafen oder hängigen
Strafuntersuchungen vorliegen. Sei die Einbürgerung aber erfolgt, so sei der
Betreffende Schweizer Bürger und müsse auch in der Statistik als solcher behandelt
werden. 30

MOTION
DATUM: 19.12.2007
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte der Nationalrat eine Motion der SVP-Fraktion angenommen, welche
den Bundesrat beauftragt, in den Kriminalstatistiken des Bundes in Zukunft auch das
Herkunftsland des Täters aufzuführen. Der Ständerat stimmte ebenfalls zu. Bundesrätin
Widmer-Schlumpf erläuterte in diesem Zusammenhang noch einmal die Haltung des
Bundesrates, wonach die Herkunft nur bei Ausländern und nicht bei Eingebürgerten
erhoben wird. 31

MOTION
DATUM: 29.09.2008
MARIANNE BENTELI

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Pour les personnes ne se reconnaissant pas dans les catégories "femme" ou "homme",
la conseillère nationale Arslan (Basta!, BS) propose au Conseil fédéral de se pencher sur
l'inscription d'un troisième sexe à l'état civil, voire une absence de mention. Si le
postulat a été accueilli positivement par le Conseil fédéral, il a été combattu par le
député Nidegger (udc, GE) et a donc été renvoyé.

POSTULAT
DATUM: 16.03.2018
SOPHIE GUIGNARD

Sibel Arslan a défendu devant le Conseil national son postulat visant l'inscription d'un
troisième sexe à l'état civil. Elle a d'abord souligné la nécessité d'une telle inscription –
ou de la suppression de toute inscription de genre – pour deux catégories de
personnes. Premièrement, les personnes intersexes, à savoir les enfants dont les
organes sexuels ne sont à la naissance pas clairement féminins ou masculins. L'usage
pour ces enfants est très souvent une intervention chirurgicale précoce, les attribuant
à un genre arbitraire, ce qui peut avoir pour conséquence un mal-être plus tard dans
leur vie, et ce dès l'adolescence. La deuxième catégorie regroupe les personnes qui ne
se reconnaissent pas psychologiquement dans leur sexe biologique. Les troubles
psychologiques liés au genre sont souvent mal compris par les personnes cisgenres
(c'est-à-dire celles dont le sexe biologique correspond au genre ressenti
personnellement) et la mesure proposée par la députée Arslan permettrait un premier
pas vers la prise en compte de ces minorités dans le code civil. La Bâloise ajoute que
cette démarche n'est pas une première mondiale, de nombreux pays dont l'Australie, le
Canada, l'Inde, le Pakistan et l'Allemagne ayant adopté des mesures similaires. De plus,
le postulat a été signé par des parlementaires de tout le spectre politique, à l'exception
de l'UDC. 
Le député Nidegger a pris la parole pour l'opposition. Il a évoqué le danger de
l'indifférenciation, dont il estime qu'elle peut prétériter au développement et à
l'équilibre des personnes. Il recommande donc de rejeter le postulat, pour le bien des
personnes transgenres et intersexes, qui ne seraient ainsi pas incitées à rester dans un
entre-deux. 109 voix ont plébiscité le postulat. 77 s'y sont opposées, dont la quasi-
totalité de l'UDC (à l'exception d'une voix pour et d'une abstention), une partie du PLR,
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du PDC et un conseiller PBD. Cinq personnes se sont abstenues (1 UDC, 2 PLR et 2
PDC). 32

Un des premiers pas vers la grève féministe et des femmes* du 14 juin 2019 a été
franchi lors des assises féministes romandes en juin 2018. Un groupe d'environ 120
femmes, issues des milieux syndical, politique, culturel ou simplement de la société
civile ont réagi aux mobilisations internationales (manifestations contre l'interdiction
de l'avortement en Pologne, contre les violences sexistes en Argentine, Women's march
contre le président Trump aux USA, grèves féministes en Espagne et mouvement
#metoo) et ont voulu apporter leur pierre à l'édifice. Le renvoi en commission de
l'article sur l'égalité par le Conseil des Etats a également joué le rôle de déclencheur.

Le choix de la date du 14 juin se situe dans la lignée historique des mobilisations
féministes en Suisse. Le 14 juin 1981, dix ans après l'obtention du droit de vote pour les
femmes, le principe d'égalité était entériné dans la Constitution. Or, comme trop peu
de progrès ont été constatés, une grève des femmes nationale a été lancée par l'Union
syndicale suisse, exactement dix ans plus tard. En ce 14 juin 1991, plus de 500'000
femmes ont manifesté, faisant grève, pour celles qui le pouvaient, du travail, qu'il soit
domestique ou salarié. Des balais et serpillières étaient suspendus aux fenêtres, les
maîtresses d'écoles et travailleuses de crèche sont descendues dans la rue avec les
enfants, une grève de la consommation a été revendiquée. La revendication principale
de 1991 était l'ancrage dans la loi de l'article constitutionnel sur l'égalité. S'ensuivait une
série de revendications tournant principalement autour du travail (égalité salariale,
places de crèches à prix accessible, interdiction du travail de nuit pour tou-te-s,
formation continue, etc.) et des violences (protection contre le harcèlement et les abus
sexuels au  travail et dans la vie privée). La loi demandée a été votée en 1995, et depuis,
quelques victoires pour la cause des femmes ont été obtenues: légalisation de
l'avortement en 2002 et congé maternité en 2005.

Pour les organisatrices de la grève de 2019, ce n'est de loin pas suffisant. Un nouveau
manifeste a été rédigé, comprenant une vingtaine de revendications. Le thème du
travail y est encore présent, avec des revendications comme celles de l'arrêt de la
discrimination, de la valorisation du travail domestique et de care, ainsi que des rentes
qui permettent de vivre dignement. La question des violences fait également écho aux
demandes de 1991, avec des revendications pour une prise au sérieux plus importante
des victimes de viol ou d'abus. Le manifeste de 2019 se distingue de son prédécesseur
par une prise en compte plus importante de l'intersectionnalité, comme en témoigne
l'astérisque accolé au mot «femme*» dans les communications relatives à la grève. Cet
astérisque signifie que le terme «femme*» s'applique ici à tou-te-s, à l'exception des
hommes cisgenre. Ainsi, les personnes trans, queer ou intersexe sont représentées par
le mouvement. Ce souci des personnes qui sont traditionnellement peu représentées
dans le débat public s'illustre par un nombre important de revendications. Le manifeste
exige la fin des discriminations pour les personnes LGBTQIA+ et une éducation plus
importante aux choix en termes de genre et de sexualité. Les femmes* non suisses ou
sans titre de séjour légal sont également représentées dans le manifeste, puisque ce
dernier réclame la fin des discriminations racistes, la prise en compte du travail fourni
par les femmes* sans papiers et la reconnaissance des violences sexistes et de genre
comme motif d'asile. Un nombre important de revendications s'attaque aux
stéréotypes de genre, demandant une formation des personnes travaillant dans les
écoles sur ces questions. De même, une éducation sexuelle qui aborde également la vie
affective et sexuelle, le plaisir, et spécialement le plaisir féminin ainsi que les variétés
d'orientation sexuelles et de genre doit, selon le manifeste être dispensée dans les
écoles par des spécialistes de la santé sexuelle. Un appel à une société moins
autoritaire, plus ouverte, plus horizontale, en définitive, moins patriarcale, clôt le
manifeste.

Le mouvement pour la grève féministe et des femmes* 2019 se compose de plus d'une
vingtaine de collectifs locaux et de nombreux groupes informels qui ont pour but
d'animer la journée du 14 juin. Les séances d'organisation et de coordination de la
grève étaient non mixtes, pour permettre aux femmes* de mener elles-mêmes leur
lutte. Les hommes sont les bienvenus pour apporter leur aide, en soutien. Cette
décision a été à la source de nombreuses critiques, mais a été maintenue, car il est
selon les organisatrices crucial pour les femmes* de s'emparer de la parole à cette
occasion, leurs voix n'étant que trop peu entendues le reste du temps. Plusieurs
collectifs d'hommes solidaires ont d'ailleurs vu le jour, ces messieurs se proposant de
remplacer au travail les femmes* qui ne pourraient sinon pas participer ou alors de
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s'occuper des garderies prévues sur les sites des différentes manifestations le jour J.

L'appel à la grève a été formellement lancé le 10 mars, lors des assises féministes qui
ont suivi la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le 8 mars 2019. 33

A l'occasion de la grève féministe et des femmes* du 14 juin 2019, la présidente du
Conseil national Marina Carobbio Guscetti (ps, TI) a souhaité marquer le coup. Elle a
proposé au bureau du Parlement de faire une grève éclair de 15 minutes, à 11h, le 14
juin. Sa proposition a été acceptée tacitement à l'unanimité par les membres du
bureau, mais combattue par une motion d'ordre Glarner (udc, AG). Ce dernier a profité
de son temps de tribune pour traiter les grévistes de «femmes frustrées qui n'ont pas
eu ce qu'elles voulaient dans la vie». Sa véhémente tirade n'a convaincu que 53
membres (2 ont voté contre et 2 se sont abstenu) de son parti et deux élus PLR. L'UDC
s'est montrée dès le départ opposée à la grève. Sa section féminine romande a
toutefois prévu une action, controversée, pour ce jour-là. Les femmes UDC organisent
en effet un banquet dont les bénéfices seront reversés à des associations anti-
avortement. 34

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 05.06.2019
SOPHIE GUIGNARD

Le Conseil national a rejeté unanimement en septembre 2019 un postulat Steinemann
qui demandait la collecte de données sur la violence à l'égard des femmes. 
Le Conseil fédéral s'y était opposé, arguant que ces statistiques existaient déjà, dans les
recensements concernant les violences et homicides domestiques. De plus, l'OFS mène
en ce moment une enquête supplémentaire dans le cadre de la mise en œuvre de la
Convention d'Istanbul, qui sera publiée en 2025. 35

MOTION
DATUM: 27.09.2019
SOPHIE GUIGNARD

En Suisse, une femme meurt en moyenne toutes les deux semaines, victime de
féminicide, majoritairement dans le cadre domestique. En 2018, on dénombrait 28
victimes, et 51 survivantes de tentative de féminicide. Maya Graf, dans son postulat
«Stop aux féminicides dans le contexte domestique en Suisse» demande un rapport
sur les causes et  une liste de mesures pour mettre fin à ce phénomène. 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul, le Conseil fédéral avait
déjà mandaté l'OFS et le BFEG pour l'élaboration d'un rapport sur les violences
domestiques, il a donc recommandé l'adoption du postulat, qui a été accepté
unanimement par le Conseil national en septembre 2019. 36

POSTULAT
DATUM: 27.09.2019
SOPHIE GUIGNARD

Kinder- und Jugendpolitik

Im Berichtsjahr wurden auch mehrere Studien zur Gewalttätigkeit von Jugendlichen
veröffentlicht. Eine Untersuchung des Bundesamts für Polizei (FedPol) zeigte, dass es in
der Schweiz rund 500 jugendliche Intensiv- oder Mehrfachtäter gibt. Dabei handelt es
sich um Jugendliche, die eine – je nach Kanton unterschiedliche – Anzahl von
Gewalttaten innerhalb eines definierten Zeitraums begangen haben. Das FedPol
zeichnete in seinem Bericht auch ein Profil dieser Täter, sie sind meist männlich, jünger
als 25 Jahre, stammen mehrheitlich aus bildungsfernen Schichten mit
Migrationshintergrund und leben in problematischen Verhältnissen – in Bezug auf
Familie, Schule, Arbeit und Drogenkonsum. Gemäss einer weiteren Untersuchung,
welche die Universität Zürich im Auftrag des Kantons Sankt Gallen erstellt hat und bei
der 5200 Jugendliche befragt wurden, haben bereits 26% der 15-16-Jährigen
Erfahrungen als Gewalttäter. Bei den selbst deklarierten Delikten handelt es sich um
Körperverletzungen, Gruppenschlägereien, Raub und sexuelle Gewalt. Generell sind die
Täter dreimal häufiger männlich; Jugendliche, die in erster oder zweiter Generation in
der Schweiz leben, üben doppelt so oft Gewaltdelikte aus wie solche ohne
Migrationshintergrund. 37
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Linke und ökologische Parteien

Die eingeleitete Öffnung der PdA für neue Ideen und Themen wurde mit der Lancierung
der Volksinitiative «Frauen und Männer» konkretisiert. Diese verlangt eine
Quotenregelung von maximal 60% des gleichen Geschlechts für alle politischen
Behörden mit fünf oder mehr Mitgliedern. Gleichzeitig hat die Partei eine zweite
Initiative, «Gleiche Rechte in der Sozialversicherung», lanciert. Diese fordert die
Durchsetzung des Gleichheitsartikels in den Sozialwerken. 38

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.09.1990
MATTHIAS RINDERKNECHT

Konservative und Rechte Parteien

Die von der Aargauer Sektion der AP geforderte Wiedereinführung der Todesstrafe, die
drastische Erhöhung der Strafen für schwere Verbrechen sowie der lebenslängliche
Landesverweis für strafbar gewordene Ausländer blieb nicht ohne Resonanz. Im
November stimmte die Delegiertenversammlung mit 36 zu 5 Stimmen dem Antrag der
Aargauer Kantonalpartei zu, das Parteiprogramm mit einem Kapitel über die
Bekämpfung der Kriminalität zu ergänzen. 39

PARTEICHRONIK
DATUM: 07.11.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Verbände

Arbeitnehmer, Gewerkschaften

Am 1. Dezember 2018 wurde Pierre-Yves Maillard zum neuen Präsidenten des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes gewählt. Maillard setzte sich mit 115 Stimmen
gegen Nationalrätin Barbara Gysi (sp, SG) durch, die 82 Stimmen erhielt. Bereits im
September hatten sowohl Marina Carobbio (sp, TI) als auch Mathias Reynard (sp, VS) ihre
Kandidaturen zurückgezogen.
Mit dem Entscheid der Delegierten ging auch eine Debatte zu Ende, die seit der
Rücktrittsverkündigung Rechsteiners im März angedauert hatte. Viele Delegierte
wünschten sich nun, nachdem Rechsteiner das Amt zwanzig Jahre ausgeübt hatte, eine
Frau an der Spitze des SGB. Der Wahlkampf zwischen Gysi und Maillard, insbesondere
die Diskussion um die Gleichstellungsfrage, wurde landesweit in der Tagespresse
aufgegriffen – ganz im Zeichen des diesjährig abgehaltenen Frauenstreiks. Zwar
unterschieden sich die politischen Profile Gysis und Maillards kaum, wie die WOZ
festhielt, doch verkörpere Maillard eine «vergangene Epoche, in der in den
gewerkschaftlich organisierten Branchen fast ausschliesslich Männer arbeiteten»,
während die Zukunft aber weiblicher sein müsse. Gysi verfolgte mit der Wahl denn auch
das Ziel, sich vermehrt gegen arbeitnehmerische Missstände wie eine schlechte
Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder tiefe Frauenlöhne einzusetzen, wie sie
gegenüber dem St. Galler Tagblatt im September bekannt gab. Zudem sei die knapp
eingehaltene Mindestquote von einem Drittel Frauen in den Leitungsgremien des SGB
zu tief angesetzt und es gelte, vermehrt Frauen für eine Mitgliedschaft in einer
Gewerkschaft anzuwerben – besonders im Hinblick auf den Mitgliederschwund, mit
welchem die Gewerkschaften zu kämpfen hätten. Für ihre Anliegen, so das Tagblatt
weiter, spüre die St. Gallerin aus allen Landesteilen Rückhalt, doch erhalte sie diesen
nicht nur aufgrund der Gleichstellungsanliegen: Sie könne auf eine jahrelange Tätigkeit
im Nationalrat zurückblicken und sei seit 1989 gewerkschaftlich aktiv.
Ihre Niederlage im Dezember begründete die Presse jedoch weder mit ihrem
Geschlecht noch mit ihrer Herkunft – auch Rechsteiner ist St. Galler –, sondern mit
dem Umstand, dass Maillard als Macher bekannt sei. Mit der Einführung eines
dreizehnten Monatslohns sowie fünf Wochen Ferien für alle Arbeitnehmenden wolle
Maillard realisierbare Projekte anpacken. Gysi habe indes auch die Einführung einer
Viertagewoche in Erwägung gezogen, die, wäre es in der Folge zu einer Abstimmung
kommen, an der Urne wohl gescheitert wäre, wie die Presse prognostizierte. Auch die
NZZ porträtierte Maillard als Macher, indem sie den Wahlerfolg damit begründete, dass
es ihm als Regierungsrat der Waadt gelungen sei, aus einem «rechten Kanton» einen
Kanton mit einer «linksdominierten Regierung» zu machen. Höhere Kinderzulagen,
Prämienverbilligungen und Ergänzungsleistungen für Alleinerziehende seien in der Folge
im Kanton auf Akzeptanz gestossen. Ausschlaggebend sei ferner gewesen, dass Maillard
als Streikführer und Funktionär des SMUV mehr «gewerkschaftlicher Stallgeruch»
angehaftet habe als Gysi. 

VERBANDSCHRONIK
DATUM: 01.12.2018
CHRISTIAN GSTEIGER
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Die grösste Herausforderung für den neuen SGB-Präsidenten, da war sich die
Tagespresse einig, werde indes sein, den Lohnschutz der Bilateralen erfolgreich im
Rahmenvertrag mit der EU unterzubringen. 40
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